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STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG 
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B/13/197/2016
Abberufung eines sachkundigen Einwohners aus 
dem Ausschuss Finanzen und Wirtschaft
Der Beschluss Nr. 01/18/2014 vom 17.07.2014 in der aktu-
ellen Fassung wird geändert.
Herr Wolfram Wetzig und Herr Manfred Leitner scheiden 
aus dem Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft als sach-
kundige Einwohner aus. 

Abstimmungsergebnis:
26 Dafürstimmen, 1 Gegenstimmen, 1 Enthaltungen

B/13/198/2016
Namentliche Benennung der Vertreter der Fraktionen 
im Ausschuss Finanzen und Wirtschaft
1.  Der Beschluss Nr. 01/15/2014 vom 17.07.2014 in der 

aktuellen Fassung wird geändert.
2.  Herr Gregor Weiß scheidet aus dem Ausschuss Finan-

zen und Wirtschaft aus.
     Dafür wird Herr Wolfram Wetzig Mitglied des Ausschus-

ses.
3.  Herr Andreas Gebel scheidet aus dem Ausschuss Fi-

nanzen und Wirtschaft aus.
     Dafür wird Herr Manfred Leitner Mitglied des Ausschus-

ses.

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 1 Enthaltungen

B/13/199/2016
Namentliche Benennung der Vertreter der Fraktionen 
im Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Sport und 
Soziales
1.  Der Beschluss Nr. 01/16/2014 vom 17.07.2014 in der 

aktuellen Fassung wird geändert.
2.  Frau Kerstin Kaiser scheidet aus dem Ausschuss für 

Bildung, Jugend, Kultur, Sport und Soziales aus. Dafür 
wird Herr Gregor Weiß Mitglied des Ausschusses.

3.  Vorsitzender des Ausschusses ist Herr Gregor Weiß. 

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 1 Enthaltungen

B/13/200/2016
Gremienwahl zur namentlichen Besetzung des Haupt-
ausschusses und deren Stellvertreter
1.  Nachfolgende Stadtverordnete werden zu Mitgliedern 

des Hauptausschusses und deren Stellvertretern be-
stellt:

DIE LINKE
Herr Gregor Weiß
 Stellvertreter: Frau Helga Burgahn
Herr Ronny Kühn
 Stellvertreter: Frau Simone Schubert
Herr Bernd Sachse
 Stellvertreter: Herr Christian Steinkopf
Herr Meinhard Tietz
 Stellvertreter: Frau Angelika Wieland

SPD  
Frau Christel Kneppenberg
 Stellvertreter: Herr Nick Reinking
Frau Dr. Sibylle Bock
 Stellvertreter: Frau Sabrina Janik

CDU
Herr Daniel Krebs
 Stellvertreter: Herr Andreas Fuchs

Beschluss des öffentlichen Teils  
der 13. Sitzung des Hauptausschusses  
der Stadt Strausberg vom 11.01.2016

Bildung weiterer Schulklassen
Die Bürgermeisterin der Stadt Strausberg wird (gemein-
sam mit dem Bürgermeister der Stadt Altlandsberg) be-
auftragt, mit dem Landesamt für Schule und Lehrerbildung 
Verhandlungen zur Eröffnung weiterer erster Klassen auf-
zunehmen. 

Die Verwaltung wird beauftragt, alle erforderlichen Maß-
nahmen einzuleiten und im Falle der Genehmigung weite-
re Schulräume zur Verfügung zu stellen. 

Abstimmungsergebnis:
9 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 1 Enthaltungen
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U.f.W Pro Strausberg
Herr Steffen Schuster 
 Stellvertreter: Herr Wolfgang Winkelmann

DIE FRAKTION – grün, liberal, bürgernah 
Herr Thomas Frenzel 
 Stellvertreter: Herr Jens Knoblich

2. Der Beschluss 01/09/2014 wird aufgehoben. 

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 1 Enthaltungen

B/13/201/2016
Außerplanmäßige Mittelbereitstellung für das Haus-
haltsjahr 2012 in Verbindung mit der Erstellung des 
Jahresabschlusses 2012
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Strausberg 
beschließt die außerplanmäßige Mittelbereitstellung für 
das Haushaltsjahr 2012 für das Produkt 511.01.03 –Stadt-
erneuerung.

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 1 Enthaltungen

B/13/201/2016
Entbehrlichkeit und Verkauf eines kommunalen 
Grundstückes (GWP)
Eine noch zu vermessende Teilfläche von ca. 2.000 m² 
aus den Grundstücken in Strausberg, Gemarkung Straus-
berg, Grundbuch von Strausberg Blatt 5702, Flur 16, Flur- 
stücke 1076 und 1077, Gewerbepark Strausberg-Nord, 
Straße Am Flugplatz, ist entbehrlich.
Die Bürgermeisterin wird beauftragt, die oben beschriebe-
ne Teilfläche zu einem Kaufpreis in Höhe von ca. 40.000 € 
zu verkaufen.
Der Belastung des o.g. Grundstückes vor Eigentumsum-
schreibung wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:
28 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung

über die Auslegung von Planunterlagen zum Zwecke 
der Planfeststellung für das Vorhaben „L 33 Ortsdurch-
fahrt Eggersdorf von Bau-km 0+000,000 bis Bau-km 
2+006,726“ in der Stadt Stausberg, Hegermühlenstra-
ße 58, 15344 Strausberg

Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg hat für 
das o. a. Bauvorhaben die Durchführung des Planfeststel-
lungsverfahrens beantragt. 

Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gem. § 3a 

des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG). 

Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspfle-
gerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden 
Grundstücke in der Gemarkung Strausberg (Landkreis 
Märkisch-Oderland) beansprucht. 

Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit 
vom 

22. Februar 2016 bis 21. März 2016

in der Stadt Strausberg, Hegermühlenstraße 58, 15344 
Strausberg, Raum 3.20 (Verwaltungsgebäude der Stadt 
Strausberg, Fachbereich Technische Dienste, Fachgruppe 
Stadtplanung), während der Dienststunden 

Montag:  08:30 Uhr – 12:00 Uhr
   13:00 Uhr – 14:30 Uhr
Dienstag:  08:30 Uhr – 12:00 Uhr
   13:00 Uhr – 18:00 Uhr
Mittwoch  08:30 Uhr – 12:00 Uhr
   13:00 Uhr – 14:30 Uhr
Donnerstag:  08:30 Uhr – 12:00 Uhr
   13:00 Uhr – 16:00 Uhr
Freitag:   09:00 Uhr – 12:00 Uhr

zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 

Zudem wird der Plan im Internet auf:    www.LBV.branden-
burg.de    Aufgaben > Planfeststellung > Laufende Anhö-
rungsverfahren,  ab 22. Februar 2016, veröffentlicht.

Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht ausge-
legten Unterlagen (§ 27a Abs. 1 Verwaltungsverfahrens-
gesetz, VwVfG). 

1. Jeder kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf 
der Auslegungsfrist, das ist bis zum 04. April 2016, 
beim Landesamt für Bauen und Verkehr (Dezernat 21), 
Lindenallee 51, 15366 Hoppegarten (Telefon: 03342 
4266-2105, Fax: 03342 4266-7603 oder 03342 4266-
7601) oder bei der Stadt Stausberg, Hegermühlenstra-
ße 58, 15344 Strausberg, Einwendungen gegen den 
Plan schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Die Ein-
wendung muss den geltend gemachten Belang und das 
Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. Nach 
Ablauf dieser Einwendungsfrist sind Einwendungen 
ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG). Einwen-
dungen und Stellungnahmen der Vereinigungen sind 
nach Ablauf dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen (§ 73 
Abs.4 Satz 5 VwVfG). Der Einwendungsausschluss be-
schränkt sich bei Einwendungen und Stellungnahmen, 
die sich auf die Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
beziehen, nur auf dieses Verwaltungsverfahren.

 Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf 
Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfäl-
tigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleich-
förmige Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift 
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versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf 
und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu 
bezeichnen. Anderenfalls können diese Einwendungen 
unberücksichtigt bleiben. 

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der 
Benachrichtigung der Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 
Satz 5 VwVfG von der Auslegung des Plans. 

3.  Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der 
rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen und Einwen-
dungen verzichten (§ 39 (2) BbgStrG). 

 Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich 
bekannt gemacht werden. Ferner werden diejenigen, 
die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, bzw. bei 
gleichförmigen Einwendungen wird der Vertreter, von 
dem Termin gesondert benachrichtigt (§ 17 VwVfG). 
Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so 
können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden. 

 Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist mög-
lich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche 
Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhö-
rungsbehörde zu geben ist. 

 Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungs-
termin kann auch ohne ihn verhandelt werden. Das An-
hörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungster-
mins beendet. 

 Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

4.  Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung 
von Einwendungen und Stellungnahmen, Teilnahme 
am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entste-
hende Kosten werden nicht erstattet.

5.  Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in 
der Planfeststellung dem Grunde nach zu entscheiden 
ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in 
einem gesonderten Entschädigungsverfahren behan-
delt.

6.  Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird 
nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die 
Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung 
der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die 
Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme 
abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen 
vorzunehmen sind.

7.  Vom Beginn der Auslegung des Plans tritt die Verände-
rungssperre nach § 40 BbgStrG in Kraft. 

8.  Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hinge-
wiesen, 

- dass die für das Verfahren und die für die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens zuständi-
ge Behörde das Landesamt für Bauen und Verkehr 
ist, 

- dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch 
Planfeststellungsbeschluss entschieden werden 
wird,

- dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 
6 Abs. 3 UVPG notwendigen Angaben enthalten 
(Schalltechnische Untersuchung, Landschaftspflege-
rischer Begleitplan, Ergebnisse wassertechnischer 
Untersuchungen) und 

- dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterla-
gen auch die Einbeziehung der Öffentlichkeit zu den 
Umweltauswirkungen des Vorhabens gem. § 9 Abs. 
1 UVPG ist.

Strausberg, den 05.02.2016

gez.
Elke Stadeler
Bürgermeisterin
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Ende des amtlichen Teils
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